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#ST# Bundesbeschluss
betreffend das Übereinkommen über das Verbot
der militärischen oder einer sonstigen feindseligen Nutzung
umweltverändernder Techniken
(Umweltkriegsübereinkommen)

vom 18. März 1988

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 8 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 16. September 1987'),

beschliesst:

Art. l
1 Das am 18. Mai 1977 zur Unterzeichnung aufgelegte Übereinkommen über
das Verbot der militärischen oder einer sonstigen feindseligen Nutzung umwelt-
verändernder Techniken wird genehmigt.
2 Der Bundesrat wird ermächtigt, den Beitritt der Schweiz zu erklären.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Staatsvertragsreferendum für un-
befristete und unkündbare Verträge (Art. 89 Abs. 3 Bst. a BV).

Ständerat, 18. März 1988 Nationalrat, 18. Marzi 1988

Der Präsident: Masoni Der Präsident: Reichling
Die Sekretärin: Huber Der Protokollführer: Anliker
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